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Militärischer Bericht ans dem
deutschen Reiche.

Berlin, November 1886.

Da mit der Bewaffnung der Infanterie
mit dem Infanteriegewehr Modell 71/84
(Repetirgewehr) seit einigen Monaten in grösserem
Maassstabe begonnen worden ist, und die weitere

Ausrüstung mit dem Repetirgewehr nach

Maassgabe ihrer Fertigstellung in den Fabriken

erfolgen wird, so haben sich entsprechende

Abänderungen und Ergänzungen im
Exerzierreglement für die Infanterie nothwendig
gemacht. Das Kriegsministerium forderte daher

vor einiger Zeit durch einen Erlass die mit
diesem Gewehr bewaffneten Truppentheile zu einer

Aeusserung auf. Es weist hierbei darauf hin,
dass jene nothwendig gewordenen Aenderungen
und Ergänzungen sich nicht allein auf diejenigen

Paragraphen des Reglements zu beschränken
haben werden, in welchen durch die veränderten
Griffe bei der Chargirung und durch das Hinzutreten

der Griffe für Füllung und Anwendung
des Magazins ein anderer "Wortlaut bedingt ist,
sondern dass auch besonders diejenigen
Paragraphen einer genauen Durchsicht und

Umgestaltung bedürfen, welche „das Feuer einer

Schützenlinie", „das Feuer im Karree", „die
Ausbildung der einzelnen Schützen", „das
Gefecht eines Bataillons" und „der Gebrauch der

Kompagniekolonnen" im Allgemeinen behandeln.
Ganz besonders hebt das Kriegsministerium hervor,

dass es ihm als unerlässlich erscheint, im

Reglement an entsprechender Stelle auch einige
taktische Gesichtspunkte für die Verwendung des

Gewehres in seiner Eigenschaft als Mehrlader

hinzuzufügen.

Noch im Laufe des Jahres 1886 soll dem
Vernehmen nach eine wichtige Veränderung in
der Organisation der Artillerie zu erwarten

sein. Bekanntlich ist die Artillerie bereits
1872 in die Feld- und Festungsartillerie geschieden

worden. Es soll nun beabsichtigt sein, um
die beiden Waffen von einander vollständig
unabhängig zu machen, der Selbstständigkeit der

beiden Waffengattungen durch Einrichtung
zweier unabhängigen General-Inspektionen

sachgemässen Ausdruck zu verleihen.
Bei Jüterbogk findet eine drei Monate dauernde

ausserordentliche SchiessÜbung statt, an
welcher ausser der Artillerie-Prüfungskommission
auch ein Kommando der Garde-Fussartillerie
Theil nimmt. Gegenwärtig ist man mit
Herstellung der erforderlichen Munition beschäftigt.

Im Kriegsministerium herrscht eine überaus

lebhafte Thätigkeit, welche mit den belangreichen

Vorlagen für den nächsten Reichshaushalt

im Zusammenhange steht. Es ist zweifellos,

dass sehr bedeutungsvolle Neuordnungen
im Heere geplant werden. Man spricht nicht

nur von der Vermehrung der Artillerie, sondern

auch von der Bildung neuer Kavallerie-Regimenter

und von umfassenden Neueinrichtungen
auf dem Gebiet des technischen Militärwesens.
Es mag hierbei besonders die Neueinrichtung von

Luftschifffabrtsabtheilungen in Betracht kommen.
Die Feldbäckereien, mit denen dieses Jahr

während der Manöver die ersten Versuche
gemacht worden sind, sind wie folgt organisirt:
Jede Feldbäckerei besteht aus zwei Sektionen,

von denen jede fünf dicht aneinanderliegende
Backöfen zählt; die Oefen selbst sind aus Eisen

und ihrer Konstruktion nach patentirt, sie ruhen

auf Backsteinunterlagen und sind so tief in die
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